
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2004/6/8 10ObS267/03t
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 Veröffentlicht am 08.06.2004

Norm

WPGG §4 Abs2

Rechtssatz

Die Änderung des WPGG (LGBl 1999/44) erfolgte parallel zur entsprechenden Novellierung des § 4 Abs 2 BPGG. Die

Änderung der Rechtslage führte jedoch zu keinen neuen Ergebnissen, weil die nunmehrige gesetzliche De<nition in

Anlehnung an die Judikatur des OGH erfolgte.
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